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Beschlussfassungen der 
Jagdgenossenschaftsversammlung Radolfzell am Bodensee  

vom 09.04.2025 
 

 
 
1. Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft Radolfzell wird für die gesetzliche 

Mindestpachtdauer (derzeit 6 Jahre) auf den Gemeinderat übertragen gemäß § 15 
Absatz 7 i. V. m. § 17 Absatz 4 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) 

2. Das Aufgabengebiet der Verpachtung in den jeweiligen Ortsteilen wird für die 
gesetzliche Mindestpachtdauer (derzeit 6 Jahre) auf die Ortschaftsräte übertragen. 

3. Der Neufassung der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 09.04.2025 wird zugestimmt. 
4. Der Eingliederung der Eigenjagdbezirke Radolfzell „Alter Bohl“, Markelfingen 

„Hornhalde“ und Böhringen Süd „Distrikt Hardt, Seehölzle, Viehweid“ in den 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk Radolfzell für weitere 6 Jahre gemäß § 10 Absatz 4 
JWMG wird zugestimmt. 

5. Es wird zugestimmt, den Reinertrag aus der Jagdnutzung der Gemeindeverwaltung 
zweckgebunden für den Bau und die Unterhaltung von Feld- und Waldwegen zur 
Verfügung zu stellen. 

 
 
Radolfzell, den 15.04.2025 
gez. Simon Gröger, Oberbürgermeister  
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